
Sehr geehrter Herr Schnabel, 

 

auf Ihre Anfrage vom 19.08.2012 möchte ich wie folgt antworten: 

 

Für die Bearbeitung der Sondergenehmigung ist zuständig: 

 

Frau Lange 

Telefon: 034206/60914 

Fax: 034206/60990 

E-Mail: c.lange@stadt-boehlen.de 

 

Bei der Stadt Böhlen ist ein Antrag einzureichen. Die Genehmigung ist 

gebührenfrei nach § 11(2) Sondernutzungssatzung Stadt Böhlen.  

 

Ihre Fragen habe ich untenstehend beantwortet. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Carolin Lange 

Ordnungsamt 

 

Stadtverwaltung Böhlen 

Karl-Marx-Straße 5 

04564 Böhlen 

 

Telefon: 034206/60914 

Fax: 034206/60990 

 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

 

Zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2013 benötige ich einige Informationen aus 

der Verwaltung. 

Ich bitte um Weiterleitung dieser E-Mail an den zuständigen Bearbeiter. 

 

Ich benötige die Verfahrensregelung über die Werbung für politische Zwecke auf 

öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit (Satzung Verfahrensregelung 

Wahlwerbung). 

Außerdem benötige ich die Kontaktdaten(Name,Tele,Fax,E-Mail) der 

Bearbeitungstelle für die Sondergenehmigungen innerhalb der Wahlkampfzeit für 

Plakate und Infostände. 

 

Am besten in Form eines PDF. 

 

Inhalt sollte sein: 

 

Plakate: 

Wie viele Plakate dürfen aufgehängt werden? Unbegrenzt, aber verhältnismäßig 

Wo drüfen Plakate aufgehängt werden? entlang öffentlicher Straßen, innerhalb 

geschlossener Ortschaften 

Welche max. Größe von Plakaten darf aufgehängt werden? A1 

In welchem Zeitraum müssen die Plakate nach der Wahl abgehängt sein? Max. 1 

Woche 

Gibt es Sonderregelungen oder Sonderauflagen für die Plakatierung? Nein 

Weitere wichtige Informationen für die Plakatierung? Plakate des gleichen 

Erlaubnisinhabers müssen mind. 100 Meter, gerechnet nach allen Seiten, 

voneinander entfernt sein.  

 



Infostände: 

Wo dürfen Infostände stattfinden? (genug Platz?) Welche Auflagen gibt es für 

Infostände? Möglichkeit besteht am Markttag (mittwochs). Zu gegebener Zeit an 

Marktleiter wenden. Ohne Lautsprecher! 

(Lautsprecher/Audioanlage erlaubt?) 

Wie groß ist die Voranmeldefrist? 10 Tage 

Weitere wichtige Informationen? 

 

Vielen Dank für die Informationen im voraus. 

 


